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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Index

22/01 Jurisdiktionsnorm

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs4;

JN §66 Abs1;

Rechtssatz

Von der bewußten und gewollten Begründung des wirtschaftlichen und faktischen Lebensmittelpunktes ist die Frage

der bloßen Motivation zu dessen Begründung zu unterscheiden. Es kann daher auch ein "Wohnsitz" iSd § 66 Abs 1 JN

auf bestimmte Dauer begründet werden, wenn die betre=ende Person damit Gelegenheit gewinnen wollte, nach

seinen verschollenen Eltern zu suchen.
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